
80 F. Kurze.

nal der Reichsannalen oder durch Vermittelung eines ver­
lorenen Zwischengliedes abgeleitet sein. Auch sind schon 
S. 306 zwei Stellen angeführt, die gegen Abhängigkeit von 
B zu sprechen scheinen. Indessen beweisend sind diese 
mir darum nicht, weil man nicht weiss, ob sich Du Chesne 
hier genau an seine hsl. Vorlage gehalten hat. Mehr Ein­
druck macht auf mich, dass die Ann. Tiliani den Zusatz 
von 773 (was ich a. a. O. S. 307 übersehen habe) genau an 
derselben Stelle wie B41 bringen. Das Jahr 774 beginnt 
nämlich in den Reichsannalen: ‘Et revertente domno Karolo 
rege a Roma, et iterum ad Papiam pervenit’. In D wird 
nun der seinem Inhalt nach zu 773 gehörige Zusatz ‘Et 
dum propter defensionem sanctae Dei Romanae ecclesiae 
eodem anno invitante summo pontifice perrexisset, dimissa 
marca-------voluisset’ nach der Zahl DCCLXXIIII’ und 
vor den Worten‘Et revertente’ eingeschoben; in B4 steht 
er anscheinend an derselben Stelle, doch fehlen hier die 
Worte ‘Et revertente’, in den Ann. Tiliani aber be­
ginnt das Jahr 774 mit ‘Revertente eo eodem anno dimissa 
marca’, und nach dem Ende des Einschiebsels wird (unter 
irriger Hinzusetzung der Jahreszahl DCCLXXV) fortge­
fahren: ‘Domnus rex ad Papiam venit’. Danach ist mir 
persönlich fast zweifellos, dass B4 und die Ann. Tiliani 
eine gemeinsame Vorlage gehabt haben, in welcher der 
Zusatz zwischen den Worten ‘Et revertente’ und ‘domno 
Karolo rege’ eingeschoben war; und das muss denn doch 
wohl B gewesen sein. Das Stemma der Classe B wäre 
dann dieses:

1) B 1. 3 fehlen uns leider an dieser Stelle, B 2 (Regino) aber hat 
die Uebergänge verwischt.
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Zu B4 (S. 303) ist noch nachzutragen, dass die Hs. 
nach dem Zusatz zu 769 (Pertz S. 146) jedenfalls aus Bran­
tôme an der Dronne (nördlich von Périgueux) stammt.

Dass der Verfasser der Vita Hludowici eine Hs. 
der Classe C benutzt habe, ist aus den S. 316 angeführten 
Merkmalen noch nicht zu folgern, da dieselben auch dem 
Original eigen gewesen zu sein scheinen.

Zu S. 333: für die Annahme einer gemeinsamen 
Vorlage der Hss. E3—7 (Ex2) spricht ganz besonders auch


